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Stadt Gladbeck Gladbeck, 20.10.2022 

 Vorlage Nr. 22/0431 

Federf. Stadtamt: Büro der Bürgermeisterin 

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt-, Finanz- und Digitali-

sierungsausschuss 

Bürgermeisterin Weist Vorberatung/Empfehlung 07.11.2022 6 

Rat Bürgermeisterin Weist Entscheidung 10.11.2022  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Gladbeck-Strategie 2031 

a) Vorstellung des Konzeptes 

b) Musterresolution des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) Deut-

sche Sektion: "Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung" 

 
Begründung: 

 

a) Am 17. Januar 2022 hat Dr. Sonja Knobbe die Stabsstelle Zukunft im Gladbecker 

Rathaus angetreten. In der Sitzung wird sie sich dem HFDA vorstellen und von ihren 

Aufgaben und Fortschritten in den drei Bereichen 

1. Entwicklung einer Stadtstrategie Gladbeck 2031 

2. Förderung dialogorientierter Bürgerbeteiligung 

3. Förderung von Bürgerengagement 

berichten. 

 

Klimawandel, Artensterben, Corona, Angriffskrieg auf die Ukraine, Energiekrise – all 

diese Themen haben auch unmittelbare Auswirkungen auf die Stadt Gladbeck und 

werden es auch in Zukunft haben. Auch vor diesem Hintergrund ist es Ziel eine 

langfristige Stadt-Strategie zu entwickeln. Diese kann als Kompass dienen, um die 

wichtigen Ziele der Stadt Gladbeck bei der Navigation durch die Zeiten des Wandels 

nicht aus dem Blick zu verlieren. 

 

Methodisch wird zur Entwicklung dieser Strategie auf partizipative Formate gesetzt; 

eine Strategie gemeinsam mit den Gladbecker Bürger:innen, der Stadtverwaltung, 
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der Gladbecker Wirtschaft und natürlich der Politik zu entwickeln. Durch die Zu-

sammenarbeit der vielen verschiedenen Akteurinnen und Akteure in Gladbeck,  die  

mit ganz unterschiedlichen Ansätzen auf die Stadt schauen, kann die Strategie auf 

eine breite Basis gestellt werden und nachhaltig wirken.  

 

 

b) Mit Unterstützung der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt haben der 

Deutsche Städtetag und die deutsche Sektion des Rates der Gemeinden und Regio-

nen Europas eine Musterresolution mit dem Titel „2030-Agenda für Nachhaltige 

Entwicklung: Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten“ entwickelt. 

 

 

Die Weltgemeinschaft der Vereinten Nationen hat sich auf ihrem Gipfel der Staats- 

und Regierungschefs vom 25.-27.09.2015 in New York auf einen neuen globalen 

Rahmen für nachhaltige Entwicklung und Armutsbekämpfung geeinigt. Diese so 

genannte Agenda 2030 knüpft an die bis 2015 gesetzten Millenniumsziele der Ver-

einten Nationen an. Die neue Agenda 2030 umfasst einen Zeitraum von 15 Jahren 

bis 2030. Darin sind zwei der größten Herausforderungen für eine gerechte Welt 

eng miteinander verknüpft, die der Armutsbekämpfung und das Ziel nachhaltiger 

Entwicklung. 

 

Kommunen haben für die Umsetzung der in der Agenda 2030 formulierten Ziele ei-

ne besondere Bedeutung. In aller Welt stehen Kommunen beim Kampf gegen die 

Armut sowie bei globalen Umweltherausforderungen an vorderster Front. 

 

Die neue Agenda 2030 bildet nun einen übergeordneten Rahmen für die Entwick-

lungsziele der Vereinten Nationen. Kernstück der Agenda 2030 sind die so genann-

ten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs). In 

allen dieser insgesamt 17 Ziele geht es darum, für gemeinsame Anliegen und öf-

fentliche Güter auch gemeinsame Sorge zu übernehmen – wie etwa für das Klima, 

die biologische Vielfalt, das Wasser und den Boden. Gemeinsam das Welthandels-

system fair zu gestalten, soziale Gerechtigkeit zu etablieren oder Frieden zu sichern, 

werden als Aufgabe aller festgeschrieben. In diesem Rahmen wollen Staaten, Kom-

munen, Wirtschaft und die Zivilgesellschaft für globale Ziele gemeinsam Verantwor-

tung tragen. 

 

 

Die neuen Entwicklungsziele sind mehr als eine Fortführung der bisherigen Millen-

niumsziele. Ziel ist es nicht mehr, Veränderungen alleine im globalen Süden herbei-

zuführen, sondern es geht auch um eine neue Perspektive und eine neue Balance in 

allen Teilen der Welt, egal ob Entwicklungs-, Schwellen- oder Industrieland. Die 

Agenda 2030 wurde von 193 Ländern beschlossen und gilt nicht nur für Länder im 

Globalen Süden sondern auch im Norden. Auch dieser muss sich wandeln für eine 

gerechtere Welt. Aus diesem Grund hat das Präsidium des RGRE die in der Agenda 

2030 der Vereinten Nationen enthaltene stärkere Fokussierung auf die gemeinsame 
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Verantwortung des Nordens und des Südens für mehr Gerechtigkeit in der Einen 

Welt befürwortet. 

 

Ohne die Mitwirkung der Kommunen wird die internationale Agenda 2030 weitge-

hend wirkungslos bleiben. Deswegen ermutigt der RGRE seine Mitglieder, zu prüfen, 

mit welchen Aktivitäten und unter welchen Voraussetzungen sie sich in die interna-

tionale Agenda 2030 einbringen können. Neue finanzielle Belastungen müssen da-

bei durch den Staat ausgeglichen werden. 

 

Es wird vorgeschlagen, zur Unterstützung einer zukunftsgerichteten Gladbeck-

Strategie die als Anlage beigefügte  Musterresolution mitzuzeichnen und sich zu ei-

ner Nachhaltigen Entwicklung im ökologischen, ökonomischen und sozialen Sinne 

zu bekennen. Damit würde Gladbeck Teil eines Netzwerkes aus bereits 213 „Agenda 

2030 Kommunen“ in Deutschland, darunter Gelsenkirchen, Recklinghausen und Her-

ten. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

x keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 

1. Die Vorstellung zur Entwicklung einer Gladbeck-Strategie 2031 wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

2. Einer Mitzeichnung der anliegenden Erklärung „Agenda 2030 – Nachhaltigkeit auf 

kommunaler Ebene gestalten“ durch den Rat der Stadt Gladbeck wird zugestimmt. 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 
 - Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


